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Vorstandsabberufung wegen Vertrauensentzugs durch die Hauptversammlung auch bei  
Einpersonen-AG zulässig

Das OLG Celle hat entschieden, dass die Abberufung eines Vorstandsmitglieds wegen 
Vertrauensentzugs durch die Hauptversammlung auch bei einer Einpersonen-AG zulässig ist.

Sehe man davon ab, dass das Vertrauen nicht aus offenbar unsachlichen Gründen entzogen werden 
dürfe, sei der bloße Vertrauensentzug an keine Voraussetzung gebunden. Es bedürfe hierfür weder 
eines objektiv vorwerfbaren Pflichtverstoßes, noch eines Verschuldensvorwurfs gegenüber dem 
betroffenen Vorstandsmitglied. Unbeachtlich sei ferner, ob das Vorstandsmitglied “gute Arbeit” 
geleistet hat oder nicht. Auch die herausgehobene Stellung des Vorstands gem. § 76 Abs. 1 AktG 
ändere nichts daran, dass das Vorstandsmitglied über das Vertrauen der Gesellschafter verfügen müsse 
und diese darüber entscheiden, ob es noch bestehe oder nicht.

Die Tatsache, dass vorliegend die AG eine “Ein-Mann-Gesellschaft” darstellt, ändere daran nichts. Das 
erforderliche Vertrauen, das die Gesellschafter zur Voraussetzung für eine weitere Zusammenarbeit 
mit einem Vorstandsmitglied machen können, sei in einem solchen Fall jedenfalls nicht geringer als bei 
einer kapitalmarktnahen Gesellschaft mit großem Aktionärskreis.
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